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ten zu treffen. Die Feststellung der Wahr
heit fördert das Vertrauensverhältnis zwi
schen Staat und Bürger sowie die Bereit
schaft der Werktätigen, an der Bekämpfung 
und Vorbeugung der Kriminalität mitzu
wirken. Sie ist Voraussetzung dafür, daß 
die Durchführung und Auswertung von 
Strafverfahren wirksam zur Gewährlei
stung der sozialistischen Gesetzlichkeit so
wie von Ordnung, Disziplin und Sicherheit 
in den gesellschaftlichen Bereichen beiträgt.

Die gesellschaftliche Entwicklung stellt 
höhere Anforderungen an die Rechtspre
chung und ihre Leitung, die auch die Maß
stäbe für eine hohe Qualität der gericht
lichen Beweisaufnahme und Wahrheits
findung einschließlich ihrer rationellen 
Gestaltung bestimmen.

I.
Grundsätze der Beweisführung

Für die Beweisführung gelten folgende 
Grundsätze:

1. Der Grundsatz der Wissenschaftlich
keit und Unvoreingenommenheit der Be
weisführung beruht auf der Einheit von 
Wahrheit, Wissenschaftlichkeit und Partei
lichkeit; Wahrheit und sozialistische Par
teilichkeit bedingen einander. Die soziali
stische Parteilichkeit erfordert und ge
währleistet die objektive und allseitige 
Feststellung der Wahrheit über jede Straf
tat durch gesetzliche, unvoreingenommene 
Beweisführung.

Der Grundsatz der Wissenschaftlichkeit 
und UnVoreingenommenheit der Beweis
führung steht in enger Beziehung zum so
zialistischen Prinzip der Präsumtion der 
Nichtschuld. Niemand darf als einer Straf
tat schuldig behandelt werden, bevor seine 
strafrechtliche Verantwortlichkeit nachge
wiesen und in einer rechtskräftigen Ent
scheidung festgestellt ist. Im Zweifel ist zu
gunsten des Angeklagten zu entscheiden 
(Artikel 4 Abs. 5 StGB, §6 Abs. 2 StPO).

2. Die Beweisführung ist Pflicht des Ge
richts (§ 22 StPO). Dieser Grundsatz ist un
mittelbar aus dem gesetzlichen Auftrag des 
Gerichts zur Feststellung der Wahrheit 
herzuleiten und umfaßt
— die Pflicht des Gerichts, alle erforder

lichen Beweismittel festzustellen und 
der Beweisführung zugrunde zu legen;

— das Recht des Angeklagten, an der 
Wahrheitsfindung mitzuwirken;

— das Verbot, dem Angeklagten eine Be
weisführungspflicht aufzuerlegen (§ 8 
StPO).

Daraus folgt, daß es unzulässig ist, Ver
teidigungsvorbringen des Angeklagten als 
sogenannte Schutzbehauptung zurückzu
weisen, ohne zu beweisen, daß dieses Vor
bringen unwahr ist.

Aus der Beweisführungspflicht des Ge
richts ergibt sich, daß alle Feststellungen, 
die der Verurteilung zugrunde gelegt wer
den, bewiesen sein müssen.

Es dürfen nur solche Feststellungen ver
wendet werden, die das Gericht selbst in 
der Hauptverhandlung getroffen hat und 
die sich aus Beweismitteln ergeben, die 
Gegenstand der Beweisaufnahme waren. Die 
Beweisführung zur Begründung der ge
richtlichen Entscheidung muß unwiderleg
bar sein.

3. Der Grundsatz der Unmittelbarkeit 
der Beweisaufnahme ergibt sich aus der be
sonderen Stellung des Gerichts im Straf
verfahren, das die Entscheidung über 
Schuld oder Nichtschuld des Angeklagten 
und über die Maßnahmen der strafrecht
lichen Verantwortlichkeit zu treffen hat. 
Er umfaßt
— die Pflicht des Gerichts, Angeklagte, 

Zeugen und Kollektivvertreter in der 
gerichtlichen Beweisaufnahme grund
sätzlich mündlich zu vernehmen 
(§§ 222 ff. StPO);

— das Gebot, Beweisgegenstände grund
sätzlich in der Hauptverhandlung vor
zulegen und Aufzeichnungen im erfor
derlichen Umfang den Verfahrensbetei
ligten zur Kenntnis zu bringen (§ 51 
StPO);

— das Verbot, die Aussagen von Zeugen 
über die gesetzlich geregelten Aus
nahmefälle hinaus durch Verlesen des 
Protokolls über eine frühere Verneh
mung zu ersetzen (§ 225 Abs. 1 StPO).
4. Aus dem Grundsatz der Gesetzlichkeit 

der Beweisführung ergeben sich für das 
Gericht folgende Anforderungen:
— der Beweis darf nur auf der Grundlage 

der gesetzlich zugelassenen Beweismittel 
geführt werden;

— die Erlangung der Beweismittel und die 
Führung des Beweises hat auf dem ge
setzlich vorgeschriebenen Wege zu er
folgen;

— kein Beweismittel besitzt eine im vor
aus festgelegte-Beweiskraft.


